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Satzung 
 

vom 22.12.2017 
 

über die 11. Änderung der 
 

Satzung 

über die Abfallentsorgung im Kreis Heinsberg 

vom 20.04.2005 
 

Aufgrund des § 5 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646/SGV. NRW. 2021), des § 9 des 

Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesabfallgesetz – LAbfG) vom 

21.06.1988 (GV. NRW. S. 250/SGV. NRW. 74) und der §§ 1, 2, 4, 5 und 6 des 

Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 

(GV. NRW. S. 712/SGV. NRW. 610), alle in der jeweils geltenden Fassung, hat der Kreistag 

des Kreises Heinsberg in seiner Sitzung am 21.12.2017 folgende Satzung des Kreises 

Heinsberg für die Abfallentsorgung für die öffentliche Einrichtung „Abfallwirtschaft“ 

beschlossen: 
 

§ 1 

Änderung der Satzungsbestimmungen 
 

(1) § 7 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
 

„Der Besitzer, dessen Abfälle vom Einsammeln und Befördern durch eine kreisangehörige 

Stadt oder Gemeinde ausgeschlossen sind, ist verpflichtet, die Entsorgung der Abfälle in den 

vom Kreis Heinsberg zur Verfügung gestellten Abfallentsorgungsanlagen vor-nehmen zu 

lassen. Dies gilt, soweit der Kreis Heinsberg diese Abfälle nicht seinerseits von der weiteren 

Entsorgung ausgeschlossen hat und soweit der Abfallerzeuger oder -besitzer nach 

§ 17 Abs. 1 KrWG zur Überlassung verpflichtet ist. Dies gilt auch für den Fall des § 7 der 

Verordnung über die Bewirtschaftung von gewerblichen Siedlungsabfällen und von 

bestimmten Bau- und Abbruchabfällen (Gewerbeabfallverordnung – GewAbfV) vom 

18.04.2017 (BGBl. I S. 896), in der zurzeit geltenden Fassung, wenn eine kreisangehörige 

Stadt oder Gemeinde das Einsammeln und Befördern für bestimmte gewerbliche 

Siedlungsabfälle ausgeschlossen hat.“ 

 

 

(2) Die in Anlage 3 aufgeführten Entsorgungsunternehmen, die über sogenannte 

„Drittbeauftragungen und Mitbenutzungsverträge“ anstelle oder alternativ zu den vom 

Kreis Heinsberg zur Verfügung gestellten Abfallentsorgungsanlagen zur Verfügung 

stehen, werden um die beiden Entsorgungsunternehmen „SP Recycling GmbH, 

Mühlenstr. 4, 52511 Geilenkirchen, Tel.: 02453 2222“ und „A. Tenzer GmbH & Co. KG, 

Gladbacher Str. 37, 52525 Heinsberg, Tel.: 02452 95010“ mit der Möglichkeit der 

Anlieferung der dort aufgeführten Abfälle ergänzt.  

 

§ 2 

In-Kraft-Treten 
 

Diese Satzung tritt am 01.01.2018 in Kraft. 


